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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1998

Norm

ZPO §528 A

ZPO 535

Rechtssatz

Wurde demnach die Nichtigkeitsklage wie im vorliegenden Fall richtigerweise beim Rekursgericht des Vorprozesses

eingebracht, unterliegt die Anfechtung der Beschlüsse dieses Gerichtes den Rekursbeschränkungen des § 528 ZPO.
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